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1. Änderung vom 28.10.2015 

gemäß Art. 30 Abs. 1 VO (EU) Nr. 1303/2013  

i. V. m. Art. 11 Buchst. a) iii),  b) ii) und c) der VO (EU) Nr. 1305/2013 
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1. ALLGEMEINER TEIL  

 

Mitgliedstaat: Deutschland 

Region: Sachsen 

Programm: Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum im Freistaat Sachsen  2014 – 

2020 

2. ÄNDERUNGEN DES PROGRAMMS 

Der Freistaat Sachsen teilt hiermit die nachfolgenden Änderungen mit: 

 

gemäß Art. 30 Abs. 1 VO (EU) Nr. 1303/2013 i. V. m.  

 Artikel 11 Buchst. a) i) VO (EU) Nr. 1305/2013 (Änderung der Programmstrategie, bei der eine 

mit einem Schwerpunktbereich verbundene quantifizierbare Zielvorgabe um mehr als 50 % ge-

ändert wird) 

 

 Artikel 11 Buchst. a) ii) VO (EU) Nr. 1305/2013 (Änderung des Beitragssatzes des ELER für eine 

oder mehrere Maßnahmen)  

 

 Artikel 11 Buchst. a) iii) VO (EU) Nr. 1305/2013 (Änderung des gesamten Unionsbeitrags  

     oder seiner jährlichen Aufteilung auf Programmebene) 

 

 Artikel 11 Buchst. b) i) VO (EU) Nr. 1305/2013 (Einführung oder Rücknahme von Maß- 

     nahmen oder Arten von Vorhaben) 

 

 Artikel 11 Buchst. b) ii) VO (EU) Nr. 1305/2013 (Änderungen bei der Beschreibung von  

     Maßnahmen, einschließlich Änderungen der Bedingungen für die Förderfähigkeit) 

 

 Artikel 11 Buchst. b) iii) VO (EU) Nr. 1305/2013 (Mittelübertragung zwischen Maßnahmen, die 

mit unterschiedlichen Beitragssätzen des ELER durchgeführt werden) 

 

 Artikel 11 Buchst. c) (EU) Nr. 1305/2013 (Korrekturen rein schreibtechnischer oder  

      redaktioneller Art, die sich nicht auf die Umsetzung der Politik und der Maßnahmen aus- 

      wirken) 

 

 Art. 30 Abs. 3 VO (EU) Nr.  1303/2013 (Änderung im Zusammenhang mit Neuzuweisung der 

leistungsgebundenen Reserve) 

 

gem. Art. 23 Abs. 4 VO (EU) Nr.  1303/2013 i. V. m. 

 Art. 23 Abs. 1 Buchst. a) VO (EU) Nr. 1303/2013 (Änderung nach Aufforderung der Europäi-

schen Kommission zur Unterstützung der Durchführung einer einschlägigen gem. Art. 121 Abs. 2 

TFEU angenommenen landesspezifischen Empfehlung bzw. einer einschlägigen gem. Art. 148 

Abs. 4 angenommenen Ratsempfehlung) 
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 Art. 23 Abs. 1 Buchst. b) VO (EU) Nr. 1303/2013 (Änderung nach Aufforderung der Europäi-

schen Kommission zur Unterstützung der Durchführung einschlägiger Ratsempfehlungen) 

 

Die Änderungen sind farbig unterstrichen kenntlich gemacht. 

 

Der sächsische Begleitausschuss für das Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum 2014-

2020 hat den Änderungen am 11.10.2015 zugestimmt.  

 

 

2.1 Änderung des Finanzierungsplans gem. Artikel 11 Buchst. a) iii) VO 
(EU) Nr. 1305/2013 (Umschichtung Direktzahlungsmittel) 

Änderung 1: 

EPLR-Abschnitt 5.1. Eine Begründung der Auswahl … wird wie folgt geändert: 

 

Änderung 2: 

EPLR-Abschnitt 10.1 Jährliche ELER-Beiträge (EUR) 
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Änderung 3: 

EPLR-Abschnitt 10.3.5. M10 – Agrarumwelt- und Klimamaßnahme (Artikel 28) 

 

Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Der Freistaat Sachsen macht von der Möglichkeit Gebrauch, Mittel von der 1. in die 2. Säule der 
GAP gem. Art. 14 Abs. 1 der VO (EU) Nr. 1307/2013 umzuschichten. In der genehmigten Fas-
sung des EPLR 2014-2020 vom 12.12.2014 waren diese Mittel bereits in der Strategie und im 
Indikatorplan (Kapitel 11) enthalten. Da nun der Anhang I der VO (EU) Nr. 1305/2013 mit der 
Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1378/2014 geändert wurde, können diese Mittel nun auch im 
Finanzplan abgebildet werden. Für den Freistaat Sachsen bringt dies eine Erhöhung der zur 
Verfügung stehenden ELER-Mittel um 62.113.000,00 EUR auf Grund der Umschichtung von 
Direktzahlungsmitteln gem. Art. 14 Abs. 1 der VO (EU) Nr. 1307/2013 mit sich. Die Mittel werden 
in die Maßnahme 10 Agrarumwelt- und Klimamaßnahme integriert. 
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Erwartete Wirkungen der Änderung 

Durch die beschriebenen finanziellen Änderungen soll der Finanzierungsplan dem tatsächlich 
zur Verfügung stehenden ELER-Mittelvolumen angepasst werden. Durch den geplanten Einsatz 
der Mittel bei Maßnahme 10 wird Unionspriorität 4 „Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesse-
rung der mit der Land- und Forstwirtschaft verbundenen Ökosysteme“ gestärkt. 

Zusammenhang zwischen der Änderung und dem Partnerschaftsabkommen der Part-
nerschaftsvereinbarung gemäß Titel II Kapitel II der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 

Die Änderung des EPLR betrifft gleichzeitig die Partnerschaftsvereinbarung insbesondere „Ta-
belle 16: Liste der ELER-Programme mit indikativen Finanzangaben nach Jahren in €“. Insofern 
wird auf Art. 30 Abs. 2 UA 2 der VO (EU) Nr. 1303/2013 verwiesen. 

 

2.2 Änderungen inhaltlicher Art gem. Artikel 11 Buchst. b) ii) VO (EU) Nr. 
1305/2013  

2.2.1 Baseline bei Agrarumweltmaßnahmen (Art. 28 VO (EU) Nr. 
1305/2013) 

Änderung 4: 

Korrektur in EPLR-Abschnitt 8.1 Beschreibung der allgemeinen Bedingungen,… in Abschnitt 2. 
Identifizierung und Definition der Baseline-Elemente (Art. 28 und Art. 29 ELER-VO) 

Anpassung bzw. Streichung der Erläuterungen zu Baseline-Vorgaben: 

 

 

(…) 

 

(…) 
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(…) 

 

(…) 
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(…) 

 

 

(…) 
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(…) 

 

(…) 

 

 

Daraus resultieren diverse Anpassungen zu den einzelnen AUKM-Vorhaben, welche in Anlage 1 
ausführlich beschrieben und begründet sind. 
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Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Es erfolgen Streichungen bzw. Anpassungen bei den relevanten Baseline–Bestimmungen und da-
mit verbundene Anpassungen der Erläuterungen zu den relevanten Baseline-Bestimmungen bei 
den einzelnen Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)-Vorhaben aus folgenden Gründen: 

1. Rechtswirkungen der Angaben für die relevanten Baseline-Bestimmungen und Auslegung 
der KOM in der Leitlinie zu den Kontrollen (inkl. Vor-Ort-Kontrollen - VOK) und Sanktionsregeln 
wurden erst nach Genehmigung des EPLR am 12.12.2014 deutlich,  

2. geänderte nationale, einheitliche Gesetzgebung zur Umsetzung der Standards für den Gu-
ten landwirtschaftlich- ökologischen Zustand (GLÖZ-Standards) in der Bundesrepublik Deutschland 
erfolgte endgültig im Dezember 2014 (Veröffentlichung der Agrarzahlungen-
Verpflichtungenverordnung vom 17.12.2014 am 23.12.2014 im Bundesanzeiger),  

3. einzelflächen- und einzelparzellenbezogener Ansatz der AUKM-Vorhaben erfordert Strei-
chung der gesamtbetriebsbezogenen Baseline-Bestimmungen, 

4. Schreibfehler bei den Aufzählungen der relevanten nationalen Baseline-
Düngeanforderungen bezüglich der Phosphor-Düngung. 

Zu 1.: 

Aufgrund der frühen Ersteinreichung des sächsischen EPLR im Mai 2014 waren bis zum Ge-
nehmigungszeitpunkt am 12.12.2014 die Konsequenzen für die korrekte ELER-Förderumsetzung, 
die zwingenden Rechtswirkungen für Kontrollen und die daraus erwachsenden Fehlerrisiken dieser 
Angaben für die relevanten Baseline-Bestimmungen noch nicht geklärt. Die letzten maßgeblichen 
Leitlinien zu den Kontrollen (inkl. VOK) und Sanktionsregeln sowie den daraus erwachsenden Feh-
lerpotentialen sind erst zu Beginn 2015 von der EU-Kommission veröffentlicht und bis Juni 2015 in 
den EU-Arbeitsgremien (RDC) diskutiert worden. 

Grundsätzlich ging die Verwaltungsbehörde bei der Programmerarbeitung davon aus, dass die An-
gaben in den Eingabefeldern „Einschlägige GLÖZ / GAB“ (Grundanforderungen an die Betriebsfüh-
rung),  „Mindestanforderungen für Dünger und Pflanzenschutzmittel“, „andere relevante nationale 
bzw. regionale Anforderungen“, „Mindesttätigkeiten“ und „Relevante übliche landwirtschaftliche Pra-
xis“ ausschließlich dazu dienen sollten, zu belegen, dass die Agrarumwelt- und Klimazahlungen sich 
nur auf diejenigen Verpflichtungen beziehen, die über die einschlägigen obligatorischen Grundan-
forderungen gemäß Titel VI Kapitel I der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013, die einschlägigen Krite-
rien und Mindesttätigkeiten gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c Ziffern ii und iii der Verordnung 
(EU) Nr. 1307/2013 und die einschlägigen Mindestanforderungen für den Einsatz von Dünge-und 
Pflanzenschutzmitteln und sonstige einschlägige verpflichtende Anforderungen des nationalen 
Rechts hinausgehen (Art. 28 Abs. 3 VO (EU) Nr. 1305/2013). Mit den Kontroll- und Sanktionsleitli-
nien wurde im März 2015 deutlich, dass die KOM diese Baseline-Anforderungen als Förderkriterium 
wertet. Damit wird eine vollständige Kontrolle im Rahmen der Vor-Ort-Kontrollen vorgeschrieben. 
Verstöße sollen mit Sanktionen nach Schwere, Dauer und Häufigkeit bis zu einer Komplettstrei-
chung der Förderung geahndet werden, was eine bei Weitem schärfere Sanktionierung als bei 
gleichartigen Verstößen im Rahmen der 1. Säule der GAP (Cross-Compliance-Sanktionssystem) 
darstellen würde.  

In der genehmigten Fassung des EPLR ist eine deutlich umfangreichere Anzahl von Baseline-
Bestimmungen bei den einzelnen AUKM-Vorhaben als relevant und einschlägig verknüpft, als dies 
aus der Leitlinie zu Kontrolle und Sanktionen in der ländlichen Entwicklung zwingend erforderlich 
wäre. Dadurch ergibt sich ein erhöhter, nicht erforderlicher Mehraufwand an Kontrollsachverhalten 
von nicht relevanten / nicht einschlägigen Baseline-Bestimmungen. Im Ergebnis werden nur die Ba-
seline-Bestimmungen belassen, die mit entsprechenden Verpflichtungen direkt in Zusammenhang 
stehen. Die über die Baseline-Vorgaben hinausgehenden einschlägigen Verpflichtungen sind jeweils 
im Eingabefeld „Beschreibung der Art des Vorhabens“ definiert. 
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Ein Beispiel für die korrekte Zuordnung als relevante Baseline-Bestimmung bei dem Vorhaben AL.2 
(Streifensaat/Direktsaat) ist CC 1 (Cross Compliance - „Erosionsvermeidung“): Mit der zwingenden 
Anwendung der Direktsaat/Streifensaat (Vorhaben AL.2) ist der Einsatz des Pfluges im gesamten 
Verpflichtungsjahr auf dem jeweiligen Vorhabensschlag komplett unzulässig. Dies geht über die 
nationalen Anforderungen zum Erosionsschutz CC 1 (GLÖZ 5 -„Mindestpraktiken der Bodenbear-
beitung entsprechend den standortspezifischen Bedingungen zur Begrenzung der Bodenerosion“) 
deutlich hinaus. Nach diesen nationalen GLÖZ-Umsetzungsvorschriften (§ 6 der Agrarzahlungen-
Verpflichtungenverordnung) ist der Pflugeinsatz nur in bestimmten Zeiträumen (1. Dezember bis 15. 
Februar), nur bei bestimmten Kulturen und standortabhängig unzulässig. 

Ein Beispiel für die Streichung einer nicht relevanten Baseline-Bestimmung bei Vorhaben AL.2 sind 
CC 16 – CC 26a und CC 27 – CC 32: Da beim Vorhaben AL.2 keine Verpflichtungen bezüglich des 
Pflanzenschutz- bzw. Düngemitteleinsatzes getroffen werden, sind die Baseline-Bestimmungen CC 
16 – CC 26a (GAB 1 - Nitrat-RL-Umsetzung) sowie CC 27 – CC 32 (GAB 10 Pflanzenschutz-
Richtlinien-Umsetzung) bei diesen Vorhaben als relevante Baseline-Bestimmungen zu streichen. 

Zu 2.: 

Die nationale, einheitliche Gesetzgebung zur Umsetzung der GLÖZ-Standards in der Bundesrepub-
lik Deutschland erfolgte endgültig im Dezember 2014 (Veröffentlichung der Agrarzahlungen-
Verpflichtungenverordnung vom 17.12.2014 am 23.12.2014 im Bundesanzeiger) und damit nach der 
Genehmigung des EPLR am 12.12.2014.  

Es erfolgten Änderungen in den konkreten Einzelanforderungen für drei GLÖZ-Standards (GLÖZ 4 
„Mindestanforderungen an die Bodenbedeckung“, GLÖZ 6 „Erhaltung des Anteils der organischen 
Substanz im Boden“ und GLÖZ 7 „Keine Beseitigung von Landschaftselementen“) sowie eine voll-
ständige Neufassung des nationalen Rechts mit Neubezeichnung und Neunummerierung der beizu-
behaltenden Anforderungen.  

Damit ergibt sich ein nicht unerheblicher Änderungsbedarf im Kapitel 1, Unterpunkt „2. Identifizie-
rung und Definition der Baseline-Elemente (Art. 28 und Art. 29 der ELER VO)“. In diesem Zusam-
menhang werden nicht mehr vorkommende nationale GLÖZ-Anforderungen ersatzlos gestrichen 
(bisherige Anforderungen CC 3 bis CC 6), einige bisherige Anforderungen in vorhandenen GLÖZ-
Anforderungen ergänzend mit aufgenommen (CC 2 und CC 11a in CC 11) und die GLÖZ 4 – Anfor-
derungen vollkommen neu gefasst (CC 1a wird zu CC 9a). Weiterhin wurde im Zuge der Neugestal-
tung der CC-Nummerierung aus den bisherigen CC-Anforderungen (CC 28 und CC 29) der Pflan-
zenschutz-Richtlinien-Umsetzung (gültig bis 2014) herausgenommen und als nationale (Zusatz-) 
Anforderungen (Z 7 und Z 8) zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln gekennzeichnet. 

Zu 3.: 

Durch die einzelflächen- und einzelparzellenbezogen gestalteten AUKM-Vorhaben sind keine ge-
samtbetrieblich bezogenen Verpflichtungen definiert. Daher können gesamtbetriebsbezogene Base-
line-Bestimmungen nicht als relevant (einschlägig) herangezogen bzw. Verknüpfungen zwischen 
einer einzelflächenbezogenen Vorhabensverpflichtung und betriebsbezogener Baseline-
Bestimmung abgeleitet werden. Ebenso weisen die Vorhaben und deren Verpflichtungen keinen 
Bezug zu bestimmten Tierhaltungsanlagen und damit verbundenen Anfall, Lagerung und Ausbrin-
gung von stickstoffhaltigen Exkrementen (organische Düngemitteln) auf. 

Bei der korrekten EU-rechtskonformen Verknüpfung von relevanten Baseline-Bestimmungen mit 
einzelnen Vorhaben und deren Verpflichtungen wird vorausgesetzt, dass die relevante Baseline-
Bestimmung auch einzelflächenbezogen formuliert und einzuhalten ist. Daher können nur einzelflä-
chenbezogene, konkret prüfbare Baseline-Bestimmungen als relevant (einschlägig) herangezogen 
bzw. durch Verknüpfungen zwischen den definierten einzelflächenbezogenen Verpflichtungen mit 
entsprechenden Baseline-Bestimmungen abgeleitet werden. Aus diesem Grund werden die Baseli-
ne-Bestimmungen zu gesamtbetrieblichen Nährstoffvergleichen zu Stickstoff (CC 26) und zu Phos-
phor (Z 2 alt) gestrichen. Ebenso sind die gesamtbetrieblichen Baseline-Bestimmungen zur Lage-
rung und Lagerkapazität für flüssige organische Düngemittel (CC 16), gesamtbetriebliche Begren-
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zung für Stickstoff aus tierischen Ausscheidungen (CC 22) sowie Ausbringtechnikanforderungen für 
Stalldungsteuer und Gülleausbringtechnik (CC 26a) für die angebotenen Vorhaben nicht relevant, 
da diese grundsätzlich gesamtbetriebliche Anforderungen darstellen, nur gesamtbetrieblich prüfbar 
sind und keinen direkten Einzelflächenbezug aufweisen. 

Zu 4.: 

Bei den Vorhaben, bei denen aufgrund von umfassenden Regelungen zur Düngung Beschränkun-
gen zu allen Düngemitteln/Nährstoffen bestehen, sind die nationalen Zusatzanforderungen zur 
Phosphor-Düngung der Düngeverordnung als relevante Baseline-Bestimmungen aufgeführt. Dabei 
ist ein redaktioneller Fehler (Kopierfehler) unterlaufen, der nun bei Durchsicht aller einzelnen rele-
vanten Baseline-Bestimmungen aufgefallen ist und korrigiert wird. Anstatt Z 1 - Z 8 gilt für Phosphor-
Düngung nur Z 2 – Z 6. Wobei die Inhalte der bisherigen Z 2-Baseline-Anforderung aufgrund der 
gesamtbetrieblichen Anforderung an P-Nährstoff-Flächenbilanzen (vgl. nationale Düngeverordnung) 
für die AUKM-Vorhaben nicht relevant sind, wird dafür die alte Anforderung von Z 1 in die neue Z 2-
Anforderung aufgenommen. 

Prüfung der Baseline-Streichungen und Änderungen hinsichtlich Prämienrelevanz: 

Nach Prüfung der einzelnen AUKM-Vorhaben und deren jeweiligen Prämienkalkulationen ergibt sich 
aus den Streichungen von nicht relevanten Baseline-Bestimmungen bei keinem Vorhaben ein Ände-
rungsbedarf bezüglich der Prämie. Da die gestrichenen, nicht relevanten Baseline-Anforderungen 
regelmäßig keinen Bezug zu den prämienrelevanten Förderverpflichtungen oder einem Förderkrite-
rium aufwiesen, kommen keine für die Prämienkalkulation maßgeblichen Kostenmehraufwendungen 
oder Ertragsausfälle hinzu bzw. fallen derartige weg. Es wird weiterhin zugesichert, dass keine 
Überkompensation erfolgt.  

Erwartete Wirkungen der Änderung 

Mit der Änderung erfolgt eine Bereinigung um die nicht einschlägigen (nicht relevanten) Baseline-
Bestimmungen für das jeweilige Vorhaben. Darüber hinaus werden unnötige Kontrollanforderungen, 
Fehlerrisiken und -quellen, die für eine korrekte und umfassende Umsetzung des EU-Rechts nicht 
zwingend erforderlich sind, abgebaut. Weiterhin wird der EU-Zielstellung der Entbürokratisierung der 
Förderumsetzung beim Antragsteller entsprochen. 

Zusammenhang zwischen der Änderung und dem Partnerschaftsabkommen der Partner-
schaftsvereinbarung gemäß Titel II Kapitel II der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 

Die Änderungen haben keine Auswirkungen auf die Partnerschaftsvereinbarung. 

 

  



1. Änderungsantrag zum EPLR 2014-2020 
 

12 

 

2.2.2 Vorhabensauswahlverfahren (Art. 8 m) iv) i. V. m. Art. 49 VO (EU) Nr. 
1305/2013) 

Änderung 5: 

Korrektur jeweils in den EPLR-Abschnitten 8.2.2.3.1.7, 8.2.2.3.2.7, 8.2.2.3.3.7, 8.2.2.3.4.7, 
8.2.2.3.5.7, 8.2.2.3.6.7, 8.2.3.3.1.7, 8.2.3.3.2.7, 8.2.4.3.1.7, 8.2.4.3.2.7,  8.2.4.3.3.7,  8.2.4.3.4.7, 
8.2.4.3.5.7, 8.2.8.3.1.7, 8.2.8.3.2.7, 8.2.8.3.3.7,  8.2.8.3.4.7 Grundsätze im Hinblick auf die Fest-
legung von Auswahlkriterien: 

 
 

Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Mit der Anpassung soll klargestellt werden, dass für Antragsteller kein Zwang besteht, ihren Förder-
antrag in den nächsten Aufruf einbeziehen zu lassen.  

Erwartete Wirkungen der Änderung 

Diese Änderung dient der Klarstellung und hat keine weiteren Auswirkungen.   

Zusammenhang zwischen der Änderung und dem Partnerschaftsabkommen der Partner-
schaftsvereinbarung gemäß Titel II Kapitel II der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 

Die Änderung hat keine Auswirkungen auf die Partnerschaftsvereinbarung. 

 

2.2.3 Erweiterung des Kreises der Begünstigten für Vorhaben zur Er-
schließung forstwirtschaftlicher Flächen  

Änderung 6: 
Ergänzung im EPLR-Abschnitt 8.2.2.3.4. d) Erschließung forstwirtschaftlicher Flächen, 
8.2.2.3.4.4 Begünstigte 

  
Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Forstbetriebsgemeinschaften als Träger gemeinschaftlicher Vorhaben sind derzeit im Freistaat 
Sachsen nur auf weniger als 20% der Privat- und Körperschaftswaldfläche vorhanden, in den flä-
chendeckend vorhandenen Jagdgenossenschaften hingegen sind alle Waldbesitzer vertreten, deren 
Flächen zum Jagdbezirk gehören. Jagdgenossenschaften könnten somit analog zu anerkannten 
forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen oder Teilnehmergemeinschaften nach dem Flurbereini-
gungsgesetz Als Träger für gemeinschaftliche / besitzübergreifende Vorhaben für ihre waldbesit-
zenden Mitglieder agieren. 
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Erwartete Wirkungen der Änderung 

Durch die Änderung wird lediglich der Adressatenkreis des Fördervorhabens erweitert, ohne dass 
hiermit weitere Konsequenzen verbunden sind.  

Zusammenhang zwischen der Änderung und dem Partnerschaftsabkommen der Partner-
schaftsvereinbarung gemäß Titel II Kapitel II der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 

Die Änderung hat keine Auswirkungen auf die Partnerschaftsvereinbarung. 

 
 
2.2.4 Konkretisierung der Förderfähigkeitsbedingungen für Vorhaben zur 
Erschließung forstwirtschaftlicher Flächen 

Änderung 7: 
Ergänzung im EPLR-Abschnitte 8.2.2.3.4. d) Erschließung forstwirtschaftlicher Flächen, 
8.2.2.3.4.6 Bedingungen für die Förderfähigkeit 
 

  
 

Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Mit der Ergänzung soll das Spektrum möglicher erforderlicher Antragsunterlagen der Einzelfallspezi-
fik besser gerecht werden. 

Erwartete Wirkungen der Änderung 

Diese Änderung dient der Klarstellung und hat keine weiteren Auswirkungen.   

Zusammenhang zwischen der Änderung und dem Partnerschaftsabkommen der Partner-
schaftsvereinbarung gemäß Titel II Kapitel II der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 

Die Änderung hat keine Auswirkungen auf die Partnerschaftsvereinbarung. 
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2.2.5 Ergänzung der Leitwaldgesellschaften für Waldumbau und Verjün-
gung in Schutzgebieten (Art. 21-26 VO (EU) Nr. 1305/2013)  

Änderung 8: 

Ergänzung im EPLR-Abschnitt 8.2.4.6. Informationen, spezifisch für die Maßnahme 

 
 

Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

1. Die Verringerung des Mindestanteils der förderfähigen Hauptbaumart von 70 % auf 50 % an 
der Verjüngung bei den Eichen- und Hartholzauenwäldern (LRT 9160, 9170, 91G0 und 91F0) er-
folgt, da es sich „bei den o. g. Lebensraumtypen (…) um ausgesprochene Mischwaldtypen (han-
delt), bei denen eine Verjüngung bzw. ein Waldumbau mit einem Baumartenanteil einer einzelnen 
Baumart von mehr als 70 % die Mischungsverhältnisse in späteren Waldwachstumsstadien stark in 
Richtung dieser Baumart beeinflussen könnte (vgl. auch Fachbroschüre „Waldbiotopkartierung in 
Sachsen. Aktualisierung der selektiven Waldbiotopkartierung“ des Staatsbetriebes Sachsenforst auf 
den Seiten 43-48 und 61-63). Bei einem Eichen-Anteil von mehr als 35 % darf der Erhaltungszu-
stand der o. g. FFH-Lebensraumtypen - bezogen auf das Arteninventar der Hauptschicht - bereits 
mit „A - hervorragend“ eingestuft werden. In Anbetracht der Tatsache, dass sich viele der für diese 
Lebensraumtypen aufgeführten Mischbaumarten in Sachsen auf natürliche Weise vermehren, er-
scheint die Förderung eines mindestens 50-prozentigen Eichenanteils an der Verjüngung fachlich 
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sinnvoll und geboten.“ (Hinweis der Gruppe „Forstwirtschaft“ des Begleitausschusses zum EPLR 
2014-2020 im Rahmen des Umlaufverfahrens zur Billigung des Änderungsantrages) 

2. Die Aufnahme weiterer förderfähiger Nebenbaumarten (Hainbuche, Ulmen, Wildobst) in der 
Zeile „Hartholzauenwälder“ (LRT 91F0) wird begrüßt, da „lt. o.g. Fachbroschüre zur Waldbiotopkar-
tierung (…) insbesondere die Ulmen zu den Hauptbaumarten dieses Lebensraumtyps (gehören). 
Eine natürliche Verjüngung der Ulmenarten ist wegen deren geringen Verbreitung in Sachsen (tlw. 
Rote Liste geführt) nicht gegeben. Ebenso ist die Ergänzung des tlw. auf der Roten Liste stehenden 
Wildobstes (z. B. Wildäpfel) als Mischbaumarten dieses LRT zu bewerten. Die Förderung der künst-
lichen Verjüngung dieser zusätzlich aufgeführten Baumarten ist somit eine direkte Unterstützung 
eines günstigen bzw. hervorragenden Erhaltungszustandes des LRT, der in Bezug auf das Artenin-
ventar der Haupt- und weiterer Schichten am Vorhandensein einer lebensraumtypischen Artenkom-
bination gemessen wird.“ (Hinweis der Gruppe „Forstwirtschaft“ des Begleitausschusses zum EPLR 
2014-2020 im Rahmen des Umlaufverfahrens zur Billigung des Änderungsantrages) 

3. Es werden zwei Lebensraumtypen in Abbildung 8-4 ergänzt. Durch diese Änderung soll eine 
naturschutz- und forstfachlich nicht zu rechtfertigende Benachteiligung von vergleichbaren Waldver-
jüngungsvorhaben innerhalb gegenüber denen außerhalb von Schutzgebieten vermieden werden. 
Die bisher in Abbildung 8-4 aufgeführten Leitwaldgesellschaften decken nicht in allen Fällen die 
durch entsprechende Verjüngungsmaßnahmen naturschutz- und forstfachlich wünschenswerten 
Zielzustände innerhalb der sächsischen Schutzgebiete ab. Aktuell kann ein vergleichbares Waldver-
jüngungsvorhaben außerhalb eines Schutzgebietes im Rahmen des Waldumbaus problemlos för-
derfähig und in dieser Vorhabensauswahl sogar besonders hoch bewertet, innerhalb von Schutzge-
bieten jedoch nicht förderfähig sein. 

Erwartete Wirkungen der Änderung 

Diese Änderung dient dem Ausgleich einer sachlichen Unausgewogenheit im Programm.   

Zusammenhang zwischen der Änderung und dem Partnerschaftsabkommen der Partner-
schaftsvereinbarung gemäß Titel II Kapitel II der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 

Die Änderung hat keine Auswirkungen auf die Partnerschaftsvereinbarung. 

 

2.2.6 Ausgleichszulage (Art. 31 VO (EU) Nr. 1305/2013) 

Änderung 9: 

Korrektur in EPLR-Abschnitt 8.2.7.7. Sonstige wichtige Anmerkungen zum Verständnis und zur 
Durchführung der Maßnahme: 

 
 

 

Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Die NRR lässt in den Abschnitten 5.2.8.3.1.8 Ziff. 5 und 5.2.8.3.2.8 Ziff. 5 zu, dass Betriebe, die ih-
ren Unternehmenssitz in einem Bundesland haben auch die Flächen beantragen dürfen, die in ei-
nem anderen Bundesland liegen (reines Betriebssitzprinzip). Der Freistaat Sachen hatte diese Mög-
lichkeit mit dem EPLR 2014-2020 eingeschränkt (eingeschränktes Betriebssitzprinzip: Betriebssitz 
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und Flächen müssen im Freistaat Sachsen liegen). Im ersten Jahr der Umsetzung in 2015 zeigte 
sich, dass ein erhöhter Bedarf für die Förderung von sächsischen Betrieben mit Flächen außerhalb 
Sachsens besteht. Da die NRR diese Möglichkeit bietet, soll ab 2016 die Antragstellung nach dem 
reinen Betriebssitz erfolgen.  

Erwartete Wirkungen der Änderung 

Mit der Änderung soll es möglich sein, Ausgleichszulage für Flächen sächsischer Betriebe in ande-
ren Bundesländern zu gewähren. Damit wird diesen landwirtschaftlichen Betrieben der Nachteil, der 
sich aus der Lage im benachteiligten Gebiet ergibt, für alle relevanten Flächen teilweise ausgegli-
chen. 

Die Erfahrungen in der Förderperiode 2007-2013 zeigen, dass ca. 3.000 ha betroffen sind. Eine 
Anpassung des IFP 2014-2020 ist nicht erforderlich, da für die finanzielle Planung die Inanspruch-
nahme der jeweils gesamten benachteiligten Betriebsfläche unterstellt wurde. 

Zusammenhang zwischen der Änderung und dem Partnerschaftsabkommen der Partner-
schaftsvereinbarung gemäß Titel II Kapitel II der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 

Die Änderung hat keine Auswirkungen auf die Partnerschaftsvereinbarung. 

 
 

2.2.7 Förderausschluss bei Waldumbau außerhalb von Schutzgebieten 
bzw. Verjüngung in Schutzgebieten (Art. 21 VO (EU) Nr. 1305/2013) 

Änderung 10: 

Klarstellung in den EPLR-Abschnitten 8.2.4.3.2. b) Waldumbau außerhalb von Schutzgebieten 
und 8.2.4.3.3. c) Verjüngung natürlicher, gebietsheimischer Waldgesellschaften in Schutzge-
bieten, jeweils im Textfeld 8.2.4.3.2.1. Beschreibung der Art des Vorhabens 

 
Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Mit Bezug auf den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Mittelbewirtschaftung soll 
klargestellt werden, dass Vorhaben, für die eine gesetzliche Verpflichtung besteht, nicht gefördert 
werden. 

Erwartete Wirkungen der Änderung 

Diese Änderung dient der Klarstellung und hat keine weiteren Auswirkungen. 

Zusammenhang zwischen der Änderung und dem Partnerschaftsabkommen der Partner-
schaftsvereinbarung gemäß Titel II Kapitel II der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 

Die Änderung hat keine Auswirkungen auf die Partnerschaftsvereinbarung. 
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2.2.8 Pauschalsätze für indirekte Kosten und Personalkosten gem. Art. 
68 ESIF-VO bei Maßnahmen des Wissenstransfers und der Europäischen 
Innovationspartnerschaften (Art. 14 und Art. 35 VO (EU) Nr. 1305/2013 

Änderung 11: 
 

Ergänzung in EPLR-Abschnitte 8.1 Allgemeine Bedingungen im Textfeld „Beschreibung der all-

gemeinen Bedingungen,…“ unter „1. Regelungen zur Förderfähigkeit“ 

 

 

 

Änderung 12: 
Ergänzung in den EPLR-Abschnitten 8.2.1.3 und 8.2.8.3 jeweils in den Textfeldern 8.2.1.3.2.2., 

8.2.1.3.3.2., 8.2.1.3.4.2. 8.2.1.3.5.2., 8.2.1.3.6.2., 8.2.1.3.7.2., 8.2.1.3.8.2., 8.2.8.3.1.2., 8.2.8.3.2.2. 

(Art der Unterstützung): 

 

Änderung 13: 
Ergänzung in den EPLR-Abschnitten 8.2.1.3 und 8.2.8.3 jeweils in den Textfeldern 8.2.1.3.2.5., 

8.2.1.3.3.5., 8.2.1.3.4.5., 8.2.1.3.5.5., 8.2.1.3.6.5., 8.2.1.3.7.5., 8.2.1.3.8.5., 8.2.8.3.2.5. (Förderfä-

hige Kosten): 

 

  



1. Änderungsantrag zum EPLR 2014-2020 
 

18 

 

Änderung 14: 

Ergänzung im EPLR-Abschnitt 8.2.8.3 im Textfeld 8.2.8.3.1.5 (Förderfähige Kosten): 

 

Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Nach Auswertung der ersten Anträge zu Aufrufen der im EPLR 2014-2020 neuen Maßnahmen Wis-
senstransfer und EIP „Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit“ hat sich gezeigt, dass 
Vereinfachungen für die Begünstigten im Verfahren notwendig sind. 

Mit diesem Änderungsantrag sollen Pauschalsätze als Art der Unterstützung bei allen Vorhaben 
eingeführt werden, in denen direkte Personalkosten entstehen. Das betrifft die EPLR- Codes 1.2 b, 
1.2. c, 1.2 d, 1.2 f (Wissenstransfer) sowie 16.1 (Unterstützung für die die Einrichtung und Tätigkeit 
operationeller Gruppen der EIP „Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit) und 16.2 (För-
derung für Pilotprojekte und für die Entwicklung neuer Erzeugnisse, Verfahren, Prozesse und Tech-
nologien). 

Mit der Pauschale werden folgende Gemeinkosten berücksichtigt: 

 Büromaterial,  

 Porto 

 Büromiete, 

 Reisekosten, Kopier-, Telekommunikation, 

 EDV 

 Kauf-, Miet- bzw. Leasingkosten für Büroausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter (wie 
z.B. Speichermedien), 

 Energiekosten (Elektrizität, Heizung) 

 Kosten der allgemeinen Verwaltung. 
 

Erwartete Wirkungen der Änderung 

Mit der Änderung erfolgt eine Vereinfachung für das jeweilige Vorhaben. Darüber hinaus werden 
unnötige Kontrollanforderungen, Fehlerrisiken und -quellen, die für eine korrekte und umfassende 
Umsetzung des EU-Rechts nicht zwingend erforderlich sind, abgebaut. Weiterhin wird der EU-
Zielstellung der Entbürokratisierung der Förderumsetzung beim Antragsteller entsprochen. Letztend-
lich soll dadurch die Akzeptanz der angebotenen Fördermaßnahmen erheblich gesteigert werden.  

Zusammenhang zwischen der Änderung und dem Partnerschaftsabkommen der Partner-
schaftsvereinbarung gemäß Titel II Kapitel II der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 

Die Änderungen haben keine Auswirkungen auf die Partnerschaftsvereinbarung. 
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2.2.9 Ergänzung der Möglichkeit von De-minimis-Beihilfen  

Änderung 15: 

Aktualisierung in EPLR-Abschnitt 13. FÜR DIE BEWERTUNG DER STAATLICHEN BEIHILFE BE-
NÖTIGTE ELEMENTE im Textfeld 13.3. M07 – Basisdienstleistungen und Dorferneuerung in 
ländlichen Gebieten (Artikel 20) 

 
 

Änderung 16: 
Aktualisierung in EPLR-Abschnitt 13. FÜR DIE BEWERTUNG DER STAATLICHEN BEIHILFE BE-
NÖTIGTE ELEMENTE im Textfeld 13.4. M08 – Investitionen in die Entwicklung von Waldgebie-
ten und Verbesserung der Lebensfähigkeit von Wäldern (Artikel 21-26) 

 
 

Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Diese Änderungen dienen der Klarstellung. 

Erwartete Wirkungen der Änderung 

Diese Änderungen dienen der Klarstellung und haben keine weiteren Auswirkungen. 

Zusammenhang zwischen der Änderung und dem Partnerschaftsabkommen der Partner-
schaftsvereinbarung gemäß Titel II Kapitel II der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 

Die Änderungen haben keine Auswirkungen auf die Partnerschaftsvereinbarung. 
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2.3 Redaktionelle Korrekturen gem. Artikel 11 Buchst. c) (EU) Nr. 
1305/2013   

Änderung 17: 

Korrektur in EPLR-Abschnitt 6.2. Ex-ante-Konditionalitäten in Abschnitt P4.1 a) Guter landwirt-
schaftlicher und ökologischer Zustand (GLÖZ)… 

Aktualisierung entsprechend Agrarzahlungenverpflichtungenverordnung (AgrarZahlVerpflV, alt: Di-
rektZahlVerpflV) 

Änderung 18: 

Korrektur in EPLR-Abschnitt 8.1 Beschreibung der allgemeinen Bedingungen,… in Abschnitt 2. 
Identifizierung und Definition der Baseline-Elemente (Art. 28 und Art. 29 ELER-VO) 

Änderung der Bezeichnung der Paragraphen der Agrarzahlungenverpflichtungenverordnung (Ag-
rarZahlVerpflV, alt: DirektZahlVerpflV) und Aktualisierung der entsprechenden Erläuterungen 

Änderung 19: 

Klarstellung in EPLR-Abschnitt 8.2.4.3.1. a) Einrichtung und Verbesserung von Anlagen zur 
Überwachung des Auftretens von Waldbränden, 8.2.4.3.1.6. Bedingungen für die Förderfä-
higkeit 

 

Änderung 20: 

Korrektur in EPLR-Abschnitt 8.2.5.2 Allgemeine Beschreibung der Maßnahme einschließlich 
Interventionslogik und Beitrag zu den Schwerpunktbereichen und übergreifenden Zielset-
zungen 

Streichung eines doppelt aufgeführten Absatzes:  
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Änderung 21: 

Korrektur in EPLR-Abschnitt 8.2.5.2 Allgemeine Beschreibung der Maßnahme einschließlich 
Interventionslogik und Beitrag zu den Schwerpunktbereichen und übergreifenden Zielset-
zungen  

Interner Verweis auf Abschnitt 8.1:  

 

 

Änderung 22: 

Korrektur in EPLR-Abschnitt 8.2.5.2 Allgemeine Beschreibung der Maßnahme einschließlich 
Interventionslogik und Beitrag zu den Schwerpunktbereichen und übergreifenden Zielset-
zungen Streichung des Vorbehaltes:  

 

 

Änderung 23: 

Korrektur in EPLR-Abschnitten 8.2.5.3.1.1, 8.2.5.3.3.1, 8.2.5.3.4.1, 8.2.5.3.5.1 Beschreibung der 
Art des Vorhabens  (Vorhaben AL.1, AL.3, AL.4 und AL.5) 

Streichung des Vorbehaltes jeweils im letzten Satz:  
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Änderung 24: 

Korrektur in EPLR-Abschnitt 8.2.5.3. für alle Vorhaben der Maßnahme 10 in den Textfeldern 
8.2.5.3.1.3, 8.2.5.3.2.3, 8.2.5.3.3.3, 8.2.5.3.4.3, 8.2.5.3.5.3, 8.2.5.3.6.3, 8.2.5.3.7.3, 8.2.5.3.8.3, 
8.2.5.3.9.3, 8.2.5.3.10.3, 8.2.5.3.11.3, 8.2.5.3.12.3 (Verbindung zu anderen Rechtsvorschriften) 
sowie in den Textfeldern 8.2.5.3.1.10.1.1.1, 8.2.5.3.2.10.1.1.1,  8.2.5.3.3.10.1.1.1,  
8.2.5.3.4.10.1.1.1,  8.2.5.3.5.10.1.1.1,  8.2.5.3.6.10.1.1.1,  8.2.5.3.7.10.1.1.1,  8.2.5.3.8.10.1.1.1,  
8.2.5.3.9.10.1.1.1,  8.2.5.3.10.10.1.1.1,  8.2.5.3.11.10.1.1.1,  8.2.5.3.12.10.1.1.1 (Baseline) 

Aktualisierung entsprechend Agrarzahlungenverpflichtungenverordnung (AgrarZahlVerpflV, alt: Di-
rektZahlVerpflV, Anpassung an geltende Rechtslage)  

Änderung 25: 

Korrektur in EPLR-Abschnitt 8.2.5.3.2 AL. 2 Streifensaat/Direktsaat, 8.2.5.3.2.10. Informationen, 
spezifisch für das Vorhaben im Textfeld Beschreibung der Methode und der agrarökonomi-
schen Annahmen 

 

Änderung 26: 

Korrektur in EPLR-Abschnitt 8.2.5.3.9. GL. 2 Biotoppflegemahd mit Erschwernis, 8.2.5.3.9.10. 
Informationen, spezifisch für das Vorhaben im Textfeld „Beschreibung der Methode und der 
agrarökonomischen Annahmen und Parameter (einschließlich der Beschreibung der für jede 
spezifische Verpflichtung geltenden Grundanforderungen…“ im letzten Absatz  

 

Änderung 27: 

Aktualisierung in EPLR-Abschnitt 8.2.5.4.1. Risiko (Risiken) bei der Durchführung der Maßnah-
men  
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Änderung 28: 

Korrektur in EPLR-Abschnitt 8.2.7.3.2. Benachteiligte Gebiete (andere Gebiete) 

  

 

Änderung 29: 

Korrektur in EPLR-Abschnitt 8.2.7.3.2. Benachteiligte Gebiete (andere Gebiete) im Textfeld 
8.2.7.3.2.8. (Anwendbare) Beträge und Fördersätze: 

 
Änderung 30: 

Streichung in EPLR-Abschnitt 8.2.9. M19 – Unterstützung für der lokalen Entwicklung LEADER 
… (Artikel 35 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) im Textfeld 8.2.9.2. Allgemeine Beschrei-
bung der Maßnahme einschließlich Interventionslogik und Beitrag zu den Schwerpunktberei-
chen und übergreifenden Zielsetzungen, im 12. Absatz: 

 
 
 

Änderung 31: 

Korrektur in EPLR-Abschnitt 8.2.9. M19 – Unterstützung für der lokalen Entwicklung LEADER 
(CLLD – von der örtlichen Bevölkerung betriebene Maßnahmen zur lokalen Entwicklung) (Ar-
tikel 35 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) im Textfeld 8.2.9.2. Allgemeine Beschreibung der 
Maßnahme einschließlich Interventionslogik und Beitrag zu den Schwerpunktbereichen und 
übergreifenden Zielsetzungen, im 27. Absatz: 
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Änderung 32: 

Aktualisierung in EPLR-Abschnitt 13. FÜR DIE BEWERTUNG DER STAATLICHEN BEIHILFE BE-
NÖTIGTE ELEMENTE im Textfeld 13.1. M01 – Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen 
(Artikel 14) 

 

(…) 

 

Änderung 33: 

Aktualisierung in EPLR-Abschnitt 13. FÜR DIE BEWERTUNG DER STAATLICHEN BEIHILFE BE-
NÖTIGTE ELEMENTE im Textfeld 13.2. M04 – Investitionen in materielle Vermögenswerte (Ar-
tikel 17) 

 

Änderung 34: 

Aktualisierung in EPLR-Abschnitt 13. FÜR DIE BEWERTUNG DER STAATLICHEN BEIHILFE BE-
NÖTIGTE ELEMENTE im Textfeld 13.4. M08 – Investitionen in die Entwicklung von Waldgebie-
ten und Verbesserung der Lebensfähigkeit von Wäldern (Artikel 21-26) 

 

(…) 

 

(…) 
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 (…) 

 

 

Änderung 35: 

Aktualisierung in EPLR-Abschnitt 13. FÜR DIE BEWERTUNG DER STAATLICHEN BEIHILFE BE-
NÖTIGTE ELEMENTE im Textfeld 13.9. M19 – Unterstützung für der lokalen Entwicklung LEA-
DER (CLLD – von der örtlichen Bevölkerung betriebene Maßnahmen zur lokalen Entwicklung) 
(Artikel 35 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

 

Änderung 36: 

Korrektur in EPLR-Abschnitt 15.1.1 Behörden 
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Änderung 37: 
Aktualisierung in EPLR-Abschnitt 19.1. Beschreibung der Übergangsbedingungen aufgeschlüs-
selt nach Maßnahme 
 

 
 
 

Änderung 38: 

Aktualisierung der Anlage 4 Verwaltungs- und Kontrollstruktur… des EPLR (s. Anlage 2 zum 
Änderungsantrag). 

 

Änderung 39: 

Darüber hinaus werden schreibtechnische Berichtigungen vorgenommen, welche nicht im Einzelnen 
aufgeführt, sondern nur im Programmdokument kenntlich gemacht werden. 

 

Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Mit den Änderungen 17, 18, 22, 23 und 24 werden die relevanten Textabschnitte im EPLR an die 
geltende bundesgesetzliche Rechtslage angepasst, welche zum Zeitpunkt der Genehmigung des 
EPLR noch nicht rechtskräftig war. 

Mit Änderung 19 wird der Sachzusammenhang des betreffenden Textabschnitts präzisiert. 

Änderung 20 Streichung eines doppelt aufgeführten Absatzes. 

Änderungen 21 und 25 sollen Missverständnisse hinsichtlich eines Direktbezugs zur Nationalen 
Rahmenregelung vermeiden. 

Änderung 26 dient der Klarstellung, da die Anzahl der Kategorien im Bereich der Ausgleichszulage 
im Erarbeitungsprozess des EPLR von sechs auf vier reduziert wurde und der entsprechende Ver-
weis bei den Agarumwelt- und Klimamaßnahmen noch nicht angepasst wurde.  



1. Änderungsantrag zum EPLR 2014-2020 
 

27 

 

Änderung 28 dient der Korrektur offensichtlicher Schreibfehler. 

Änderung 29 dient der Klarstellung und korrektur eines offensichtlichen Fehlers. 

Änderungen 27, 37 und 38 stellen seit Genehmigung des EPLR 2014 – 2020 erfolgte organisatori-
sche Veränderungen dar. 

Änderung 30 vermeidet eine Wiederholung der Definition des ländlichen Gebietes, die in Abschnitt 
2.1 im Textfeld „Beschreibung“ dargestellt ist. 

Änderung 31 erfolgt, da das Dokument, auf das Bezug genommen wird, bei Genehmigung des 
EPLR noch nicht verabschiedet war. 

Änderungen 32 - 35 dienen der Aktualisierung insb. hinsichtlich der Angaben zu erfolgten Freistel-
lungen nach Beihilferecht. 

Änderung 36 bildet eine personelle Veränderung ab und ergänzt Angaben zur nationalen Koordinie-
rungsstelle. 

Änderung 39 berichtigt Schreibfehler. 

Erwartete Wirkungen der Änderung 

Es handelt sich um redaktionelle Korrekturen ohne weitere Auswirkungen. 

Zusammenhang zwischen der Änderung und dem Partnerschaftsabkommen der Partner-
schaftsvereinbarung gemäß Titel II Kapitel II der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 

Die Änderungen haben keine Auswirkungen auf die Partnerschaftsvereinbarung. 

 

 

 


